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Vorstand: Susanne Zinke (Vors.), Dr. Harald Hirsch (Stellv.), Maria Flohrschütz, Jürgen Fröhlich, Frank Stemmildt (Kasse) 

Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte
und Jugendgerichtshilfen e.V.

 
  
 

 
 

 
 
An alle Mitglieder  
des Rechtsausschusses des hessischen Landtages 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Vorlage eines hessischen Jugendarrestvollzugsgesetzes 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die Deutsche Vereinigung für Jugendgericht und Jugendhilfe (DVJJ) Hessen begrüßt den Entwurf für 
ein Jugendarrestvollzugsgesetz, obgleich wir Jugendarrest nicht als ein wirklich geeignetes 
Instrument zur Prävention von Straftaten junger Menschen ansehen.  
Trotzdem ist die Initiative zur Schaffung eines Jugendarrestvollzugsgesetzes zu begrüßen. Solange 
es diesen kurzen Freiheitsentzug im Jugendgerichtsgesetz (JGG) als zu verhängendes „Zuchtmittel“ 
gibt, sollte er wie vorgesehen, erzieherisch ausgestaltet sein.  
 
Gleichwohl hat sich die DVJJ in ihrem letzten Entwurf für ein novelliertes JGG mit knapper Mehrheit 
für die Abschaffung des Jugendarrestes ausgesprochen. Die Novellierung sollte bereits zwei Jahre 
nach Inkrafttreten (1990/1991) des jetzt geltenden JGG erfolgen, wurde bisher noch nicht umgesetzt. 
 
Hintergrund für die Forderung der Abschaffung des Jugendarrestes sind einerseits die hohen 
Rückfallquoten von annähernd 70 % und andererseits die Tatsache, dass Schulabsentisten noch 
immer ein Viertel der Arrestanten ausmachen. Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass der Jugendarrest 
erst im Nationalsozialismus zur Disziplinierung der Hitlerjugend in das damalige RJGG eingeführt 
wurde. Eine „Entnazifizierung“ hat im JGG noch nicht ausreichend stattgefunden. Nicht nur der 
Jugendarrest selbst, sondern auch der Oberbegriff „Zuchtmittel“ stammt aus dieser Zeit. 
 
Bei einer Rückfallquote von annähernd 70 % hat der Jugendarrest als kurzes Instrument des 
Freiheitsentzuges nicht bewiesen, dass er eine abschreckende Wirkung auf junge Menschen hat. 
Das JGG setzt zudem auf Spezialprävention, d. h., dass der junge Mensch mit seinen 
Entwicklungsmöglichkeiten das Handeln bestimmen soll. Es besteht im Jugendarrest eher die 
Gefahr, dass junge Menschen stigmatisiert werden und sich dadurch als „Knackis“ definieren. 
„Menschen statt Mauern“ ist nach wie vor der Weg, junge Menschen positiv zu beeinflussen und sie 
vor Ausgrenzung zu schützen. Über Beziehungsarbeit und Unterstützung ist am ehesten eine 
Verhaltensänderung zu erreichen. Wie Prof. Dr. Reinhart Lempp anlässlich eines 
Jugendgerichtstages sinngemäß sagte: Reicht ein Sozialarbeiter für einen jungen Menschen nicht 
aus, müssen eben zwei oder drei zusammen tätig werden. 
 
Schulmüdigkeit mit gerichtlich auferlegten Arbeitsstunden und daraus häufig resultierendem 
„Ungehorsamsarrest“ entgegen wirken zu wollen, erscheint uns als wenig tauglich. Schule ist hier 
aufgefordert die Schülerinnen und Schüler in die Schule zu integrieren und sich persönlich für 
„schulmüde“ junge Menschen einzusetzen.  

Landesgruppe Hessen 
Susanne Zinke 

Vorsitzende 
Samuel-Beckett-Anlage 12 

34119 Kassel 
Tel.: 0561-78 02 82 

E-Mail: dvjj-hessen@gmx.de 
www.dvjj-hessen.de 

10. Februar 2015 
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Jugendkriminalität ist bei männlichen jungen Menschen eine Form ihre Konflikte nach außen zu 
tragen. Die kriminologischen Erkenntnisse, wonach Jugendkriminalität eine Normalerscheinung ist 
und fast alle jungen Menschen in ihrer Entwicklung straffällig werden, sind immer noch aktuell. Eine 
Vielzahl wird bei Straftaten im Jugendalter nicht entdeckt und nimmt auch ohne staatliche Hilfe- bzw. 
Sanktionssysteme eine gute Entwicklung. Episodenhaftigkeit als weitere kriminologische Erkenntnis 
beschreibt, dass Jugendkriminalität bei einigen jungen Menschen mehrfach vorkommen kann und 
trotzdem nach ein- bis fünfmaligem Auftauchen in den staatlichen Verfolgungsbehörden wieder 
aufhört.  
Vor diesem Hintergrund ist die Anzahl von jungen Menschen, die eine kriminelle Laufbahn ansteuern, 
sehr klein. Freiheitsentzug ist somit für weitaus weniger junge Menschen angezeigt, als derzeitig in 
Haft bzw. Jugendarrest befindlich. Die Praxis ignoriert die wissenschaftlichen Erkenntnisse der 
Kriminologie und hält an tradierten Herangehensweisen fest. Der Gesetzgeber von 1989 hat in seiner 
Begründung festgestellt, dass eine viel zu hohe Anzahl von jungen Menschen freiheitsentziehende 
Sanktionen bekommen und Alternativen häufig zum gleichen Ziel führen können. 
 
Unser Plädoyer lautet, dass es eine Umkehr in der gesellschaftlichen und politischen Wahrnehmung 
bedarf und wir uns nach wie vor für die Abschaffung des Jugendarrestes aussprechen. 
 
Es gibt junge Menschen, die schwer erreichbar sind und durch viele Angebote der Schule oder 
Jugendhilfe gefallen sind. Müssen wir in der Erkenntnis nicht über eine Änderung der Haltung 
insbesondere der sekundären Erziehungsinstanzen wie Schule nachdenken? Wie können Schulen 
ihren Erziehungsauftrag für alle Schüler und Schülerinnen umsetzen? Wie können wir Eltern 
unterstützen, damit sie ihre Erziehungsaufgaben wahrnehmen? 
 
In diesem Zusammenhang ist besonders negativ zu konnotieren, dass die Förderung der ambulanten 
Hilfen eben für diesen Personenkreis von der Landesregierung mit der ‚Operation sichere Zukunft‘ 
gestrichen wurde und entgegen der Koalitionsvereinbarung auch nicht wieder in die Förderung über 
das Sozialbudget aufgenommen wurde.  
Grundsätzlich ist es richtig, diese Aufgabe als kommunale Aufgabe über die Jugendhilfe zu leisten. In 
der Realität ist dieser Personenkreis jedoch in vielen Kommunen und Landkreisen nicht in der 
Förderung durch die Jugendhilfe verankert. Es existieren zwar Projekte, die diese ambulanten Hilfen 
anbieten, jedoch nicht flächendeckend und nicht bedarfsgerecht. Die Förderung von jungen 
Volljährigen gem. § 41 SGB VIII steht zwar im Gesetz, ist aber zumeist „totes Recht“, weil Kommunen 
und Kreise die Volljährigenförderung nur selten genehmigen. Der Personenkreis der straffällig 
gewordenen jungen Menschen hat weder eine Lobby bei der Justiz, noch in der Jugendhilfe.  
 
Wenn ein Jugendarrestvollzugsgesetz erlassen wird, sollte sich die Landesregierung in gleichem 
Umfang für erzieherische Angebote in Freiheit für diese jungen Menschen einsetzen. Ein kleiner 
erster Schritt sollte die Wiederaufnahme der Förderung durch das HSM sein.  
 
Der vorliegende Entwurf für ein Jugendarrestvollzugsgesetz wird insoweit unterstützt, solange es den 
Jugendarrest gibt. Inhaltlich schließen wir uns den Vorschlägen von Prof. Dr. Philipp Walkenhorst an.  
 
Schöne Grüße 
 

 
 
Susanne Zinke 
Vorsitzende der DVJJ Hessen 
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Stellungnahme zum Jugendarrestvollzugsgesetz  
 
 
1. Unsere Stellungnahme basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der 
Kriminologie. Ferner fließen Erkenntnisse aus der Arbeit des Jugendamtes ein.  
Das Gesetz wird ausdrücklich begrüßt, da es wichtig ist, gerade bei jungen Menschen den 
Freiheitsentzug intensiv zu begleiten. Freiheitsentzug ist in dem Alter der Zielgruppe 
besonders einschneidend, da im Jugendalter die Peergruppe sehr wichtig ist und sie bei 
Abwesenheit Sorge haben, „nicht mehr dazu zu gehören“.  
Darüber hinaus ist der Freiheitsdrang in diesem Alter sehr stark ausgeprägt, da sich die 
jungen Menschen gerade von ihren Erziehungsberechtigten „abnabeln“ und ein 
eigenständiges Leben führen wollen. 
In diesem Zusammenhang wird auch das unverzüglich anzubietende Erstgespräch 
ausdrücklich positiv bewertet. 
 
2. Die unverzügliche Information an die örtlichen Jugendämter über die Aufnahme 
der jungen Menschen ist gut und wichtig. Damit kann Kontakt hergestellt werden und 
Angebote zur „Kurskorrektur“ für die Zeit nach der Entlassung besprochen werden.  
 
3. Es ist vorgesehen, dass die erzieherische Ausgestaltung des Jugendarrestes in 
enger Kooperation mit den betreuenden Institutionen der Herkunftsorte ausgerichtet ist. 
Das wird ausdrücklich begrüßt. Eine Nachbetreuung sollte in enger Kooperation mit dem 
jeweiligen Jugendamt erfolgen. Angebote der ambulanten Jugendhilfe können bei 
vorhandenem Bedarf ergänzend genutzt werden.  
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Feststellung des erzieherischen Bedarfs und daraus 
sich ergebender möglicher erzieherischer Hilfen durch die örtliche Jugendhilfe 
vorgenommen wird. 
Für uns als Stadt Kassel ist in diesem Zusammenhang die Ablehnung der Finanzierung von 
ambulanten Angeboten für diesen Personenkreis durch das Hessische Sozialministerium 
nicht nachvollziehbar. Es wurde angekündigt, die Förderung wieder im Sozialbudget zu 
verankern und genau das ist nicht geschehen. Diese Angebote werden finanziell 
ausgehungert. Ablehnende Bescheide sind sowohl an die Kasseler Institution, als auch an 
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die Marburger und Frankfurter Institution ergangen. Dieses Verhalten ist inkonsequent und 
wird hier ausdrücklich negativ bewertet, zumal diese Angebote einen wertvollen Beitrag 
zur Prävention weiterer Straffälligkeit leisten können. 
 
4. Die Weiterbetreuung durch ehrenamtliche Personen bewerten wir als gute 
Überlegung, jedoch in der Praxis nicht umsetzbar. Die örtliche Jugendhilfe hat in den 
meisten Fällen die jungen Menschen im Vorfeld schon häufig nicht erreicht und diese 
Person wird dann Menschen ohne entsprechende Fachkenntnisse zugemutet. Das ist aus 
unserer Sicht eine Überforderung für die Ehrenamtlichen und eine Zumutung für die 
betroffenen jungen Menschen und deren Personensorgeberechtigten. 
 
5. Die Aufenthaltsdauer im Jugendarrest beträgt durchschnittlich zehn Tage. Es 
sollten realistische Ziele verfolgt werden. Nachhaltige Verhaltensänderungen brauchen 
länger. Auch das Einüben eines geregelten Tagesablaufs, das in der Arrestanstalt 
funktioniert, ist schwer in die heimische Umgebung zu übertragen.  
Die Erfahrung zeigt, dass es selten gelingt. 
Kurzprogramme aus der Kurzzeitpädagogik zur Vermittlung von lebenspraktischen 
Fähigkeiten wie ‚Erste-Hilfe-Kurs‘ oder eine ‚Zivilcourage Training‘ werden als hilfreich 
angesehen. 
 
6. Begrüßt wird auch die vorgesehene ‚Medienabstinenz‘, da insbesondere dieser 
Personenkreis Stunden im Netz oder in sog. Soziale Netzwerken verbringt. Alternativen für 
die Freizeitgestaltung sollten aufgezeigt und trainiert werden. 
 
7. Ein viel zu wenig beachtetes Thema ist die Verhängung von Jugendarrest für 
Schulabsentisten. Schulinteresse mit der Verhängung von Jugendarrest wecken zu wollen 
ist kein geeignetes Instrument. Es gibt Alternativen zu den Verfahren wegen 
Schulordnungswidrigkeiten bei „Schulschwänzern“. Es sollten Konzepte wie die ‚Zweite 
Chance‘ intensiv genutzt werden, damit die Fehlentwicklung junge Schulschwänzer in den 
Arrest zu bringen, entgegengewirkt werden kann. 
 
8. Sinnvoll ist es, wenn die Verhängung von Arrest und die Entwicklung der jungen 
Menschen regelmäßig, und unter den Arrestanstalten in Deutschland vergleichbar, 
evaluiert werden, um festzustellen, ob das Instrument eher hilft oder eher schadet. 
 
9. Abschließend möchten wir nochmals betonen, dass das 
Jugendarrestvollzugsgesetz in weiten Teilen inhaltlich von uns unterstützt wird. Die 
Erwartungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit müssen jedoch nach wie vor niedrig gehalten 
werden, da auch der Arrest nicht wirklich ein Instrument zur Vermeidung weiterer 
Straftaten ist und die Rückfallquoten gleichbleibend hoch sind. 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 

 

 
Susanne Zinke 
Geschäftsführung des Kasseler Präventionsrates  
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